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Beitragsordnung 
 
Diese Beitragsordnung regelt Einzelheiten des Beitragswesen, die die Mitgliederversammlung per Beschluss erlassen 
und ändern kann. Die Beitragsordnung ist nicht Bestandteil der Satzung. Die Beitragsordnung regelt neben der Satzung 
Einzelheiten der Beitragsfeststetzung und -erhebung. 
 

Auf der Grundlage der Satzung des Kleingartenvereins „Heideröschen“ e.V. §10 (1) beschließt die 
Mitgliederversammlung folgende Beitragsordnung: 
 

§ 1 Grundsatz 
 

Die Mitgliedsbeiträge sind ein Teil der Eigenmittel, die der Verein aufbringt, um die Finanzierung seiner 
satzungsgemäßen Aufgaben zu gewährleisten. 
 

           § 2 Höhe der Beiträge 
 

  1. Mitgliedsbeitrag    12,00 € pro aktives Mitglied 

  2. Pacht     0,05 € pro m² pro Jahr 

  3. Umlage Brauchwasser (entfällt)   

  4. Umlage Versicherungsbeiträge   14,00 € pro Jahr 

  5. Umlage Gemeinschaftsanlagen  
(Trinkwasser, Abwasser Sammelgrube, Brunnenwasser   
nach Abrechnung ZWAG + Verwaltungsamt Halle)  & 
 WC- Artikel, Kosten + Instandhaltung Pflegegärten                                    

  40,00 € pro Jahr 

  6. Verwaltungsgebühr 
 (Büroaufwendungen, Reisekosten, 
 Gerichtliche & Außergerichtliche Kosten) 

  25,00 € pro Jahr 

  7. sonstige Forderungen / Rechnungen   

  8. Nichtgeleistete Pflichtstunden   20,00 € pro Stunde 

  9. Strom Eigenverbrauch pro Pächter ab 2023     0,39 € pro kWh * 

10. Umlage Rücklage Elektro- und Wasseranlage   50,00 € pro Jahr 

11. Umlage Strom Brauchwasserpumpe +              
Strom Gemeinschaft (WC, Vereinshaus, Werkstatt)          
(wird jährlich neu angesetzt nach Jahresverbrauch 
Stromzähler Brunnenpumpe) 

   0,39 € pro kWh pro m² pro 
Jahr 

12. Bearbeitungsgebühr bei Beitragsrückstand        
zzgl. Portogebühren 

    5,00 € ab 1. Mahnung 

13. Poolbefüllung nur mit Brunnenwasser     1,50 € pro m³ pro Füllung 

    

  + Sicherheitsleistung bei Neuverpachtung 200,00 € einmalig 

  + Wiederanklemmen des Stromzählers   20,00 € pro Anklemmung in 
bar 

 

  * 

 

Nach Abrechnung kWh + Grundpreis- Preis Stromanbieter   

 
§ 3 Fälligkeit des Beitrages 

 
Die Zahlung der fälligen Beiträge ist in monatlichen Raten /Abschlägen mit Beginn der Nutzungsdauer im Voraus zu 
zahlen, unter Angabe der Gartennummer im Verwendungszweck per Überweisung auf das nachfolgende Konto zu 
erfolgen: 
 
Volksbank Delitzsch e.G.     IBAN: DE65 8609 5554 0006 0594 06  BIC: GENODEF1DZ1 
 

     § 4 Inkrafttreten 

 

Die Beitragsordnung tritt mit Beschlussfassung der Mitgliederversammlung vom 07.05.2023 in Kraft 
rückwirkend zum 01.01.2023. 

 
          
_______________________     ________________________           |_ VEREINSSTEMPEL_| 
Vorsitzender Sylvio Kriegler           Stellv. Vorsitzende Sina Rentzsch 


